
Klimapreis

Zur Förderung von Entsiegelung 
und Schaffung von Grünflächen 
und Gewässerlandschaften
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Für weiteren Fragen steht Ihnen das Amt für Bau und 
Stadtentwicklung, Abteilung Stadtplanung, gerne zur 
Verfügung:

Wenn Sie sich als Teilnehmende bewerben 
möchten, dann reichen Sie folgende Unterla-
gen ein:

	 · Fotodokumentation der betroffenen 		
		  Fläche vor und nach der Entsiegelungs-		
		  maßnahme und Umgestaltung

	 ·	Kurzbeschreibung der Maßnahme und 

	 ·	eine angewendete Pflanzenliste

Wenn Sie sich als Jury-Mitglied bewerben 
möchten, dann reichen Sie folgende Unterla-
gen ein:

	 ·	Ihre sachkundige Qualifikation

	 ·	Ihre Kontaktdaten

Als Teilnehmende oder Jury-Mitglied, bis zum 
30.06. des laufenden Jahres, unter:

stadtentwicklung@seligenstadt.de oder 

Stadtentwicklung Seligenstadt
Markplatz 1 
63500 Seligenstadt

04 Bewerbung Bewerben Sie sich



Gemeinsam können wir dem Klimawandel und 
der durch die unvermeidliche Nachverdichtung 
der urbanen Bereiche resultierenden Erwärmung 
des Stadtgebiets entgegenwirken. 

Die aktuell moderne Gestaltung der Gartenbe-
reiche führt dazu, dass naturnahe Gärten durch 
Schottergärten mit Kübelpflanzen ersetzt werden. 
Durch den Verlust von Bäumen und Hecken ver-
ringert sich die Speichermöglichkeit von Kohlen-
stoffen, Beschattung und natürlichen Filterung 
der belastenden Luftschadstoffe.
 
Durch die Verleihung eines Klimapreises zur 
Förderung von Entsiegelung und Schaffung von 
Grünflächen können unterschiedliche Maß-
nahmen wie zum Beispiel Fassadenbegrünung, 
Neuschaffung des gewachsenen Bodens und Bo-
denökosystems, Bepflanzung von Freiflächen, ar-
tenreichen Einfriedungen, Urban Gardening, etc. 
gefördert werden.

Zur Förderung der biologischen Viel-
falt, des Klimaschutzes und der Klima-
anpassung sowie zur Begünstigung des 
Mikroklimas und Verringerung des Wärmeinsel- 
effekts verleiht die Einhardstadt Seligenstadt ab 
jetzt in einem regelmäßigen Abstand von zwei 
Jahren einen Klimapreis.

Der Preis wird an natürliche oder juristische 
Personen verliehen, die ihren Wohnsitz oder 
Sitz in Seligenstadt haben oder deren Leistun-
gen sich auf die Einhardstadt Seligenstadt be-
ziehen. 

Die Preisträger sollen besondere Maßnahmen 
der Entsiegelung vorweisen können oder an 
den Projekten mit Vorbildfunktion im Bereich 
des Umwelt- oder Artenschutzes mitgewirkt ha-
ben.

Ferner kann der Preis für weitere Maßnahmen, 
welche den Auswirkungen extremer Wetterer-
eignisse wie Hitze, Starkregen oder Trockenheit 
entgegenwirken sowie zur Verbesserung des 
Mikroklimas beitragen, verliehen werden.

Der Klimapreis 01 Ziel

02 Preis

03 Berechtigte Personen

Der Klimapreis besteht aus einer einmaligen Zu-
wendung von 1.500 € und einer Verleihungsur-
kunde.


